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Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbil-
dung zum Elektroniker und zur Elektronikerin  

A b s c h n i t t  1  

G e g e n s t a n d ,  D a u e r  
u n d  G l i e d e r u n g  d e r  B e r u f s a u s b i l d u n g  

§ 1 

Staatliche 
Anerkennung des Ausbildungsberufes 

Der Ausbildungsberuf des Elektronikers und der 
Elektronikerin wird nach § 25 der Handwerksordnung 
zur Ausbildung für das Gewerbe nach Anlage A 
Nummer 25, Elektrotechniker, der Handwerksordnung 
staatlich anerkannt. 

§ 2 

Dauer der Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung dauert dreieinhalb Jahre. 

§ 3 

Gegenstand der 
Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindes-
tens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genann-
ten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der 
Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbil-
dungsrahmenplan vorgegeben ist, darf von den Ausbil-
denden oder von den Ausbildern und Ausbilderinnen 
abgewichen werden, wenn und soweit betriebsprakti-
sche Besonderheiten oder Gründe, die in der Person 
des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung 
erfordern. 

(2) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind von den Aus-
bildenden oder von den Ausbildern und Ausbilderinnen 
so zu vermitteln, dass die Auszubildenden die beruf-
liche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufs-
bildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungs-
fähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, 
Durchführen und Kontrollieren im eigenen Arbeitsbe-
reich ein. 

§ 4 

Struktur der 
Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild 

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:  

1. fachrichtungsübergreifende, berufsprofilgebende 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten,  

2. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten in einer der Fachrichtungen  

a) Energie- und Gebäudetechnik oder  

b) Automatisierungs- und Systemtechnik sowie 

3. fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermit-
telnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.  

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in 
Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufsbil-
des gebündelt. 

(2) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsüber-
greifenden, berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten sind:   

1. Durchführen von betrieblicher und technischer 
Kommunikation sowie Informationsverarbeitung,   

2. Planen und Organisieren der Arbeit,   

3. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen,   

4. Beraten und Betreuen von Kunden und Kundinnen, 

5. Prüfen und Einhalten von Datenschutz- und Infor-
mationssicherheitskonzepten,   

6. Prüfen und Beurteilen von Schutzmaßnahmen an 
elektrischen Anlagen und Geräten,   

7. Analysieren technischer Systeme,   

8. Messen und Analysieren physikalischer Kennwerte 
an elektrischen Anlagen und Geräten,   

9. Analysieren und Beheben von Fehlern sowie 
Instandhalten von Geräten und Systemen, 

10. Montieren und Installieren von Bauteilen, Bau-
gruppen und Geräten, 

* Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des 
§ 25 der Handwerksordnung. Die Ausbildungsordnung und der damit 
abgestimmte, von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmen-
lehrplan für die Berufsschule werden demnächst im amtlichen Teil 
des Bundesanzeigers veröffentlicht. 
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11. Montieren und Installieren von Netzwerken sowie 

12. Aufbauen und Prüfen von Steuerungen und Rege-
lungen. 

(3) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgeben-
den Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik sind: 

1. Konzipieren von Systemen der Energie- und Gebäu-
detechnik, 

2. Installieren und Inbetriebnehmen von Energiewand-
lungssystemen und ihren Leiteinrichtungen,  

3. Aufstellen und Inbetriebnehmen von elektrischen 
und elektronischen Geräten, 

4. Installieren und Konfigurieren von Gebäudesystem-
technik, 

5. Installieren und Prüfen von Antennen- und Breit-
bandkommunikationsanlagen und 

6. Durchführen von Wiederholungsprüfungen entspre-
chend geltender Normen und Instandhalten von ge-
bäudetechnischen Systemen. 

(4) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgeben-
den Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik 
sind: 

1. Konzipieren von Systemen der Automatisierungs-
technik,  

2. Programmieren, Installieren und Konfigurieren von 
Automatisierungssystemen, 

3. Parametrieren und Inbetriebnehmen von Automati-
sierungssystemen und 

4. Prüfen, Instandhalten und Optimieren von Auto-
matisierungssystemen. 

(5) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsüber-
greifenden, integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 

1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbil-
dung sowie Arbeits- und Tarifrecht,  

2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,  

3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie  

4. digitalisierte Arbeitswelt. 

§ 5 

Ausbildungsplan 

Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der 
Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrah-
menplans für jeden Auszubildenden und für jede Aus-
zubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

A b s c h n i t t  2  

G e s e l l e n p r ü f u n g  

§ 6 

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt 

(1) Die Gesellenprüfung besteht aus den Teilen 1 
und 2. 

(2) Teil 1 findet im vierten Ausbildungshalbjahr statt, 
Teil 2 am Ende der Berufsausbildung. Den jeweiligen 
Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest. 

§ 7 

Inhalt von Teil 1 

Teil 1 der Gesellenprüfung erstreckt sich auf 

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 18 Mo-
nate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr-
stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 

§ 8 

Prüfungsbereich von Teil 1 

(1) Teil 1 der Gesellenprüfung findet im Prüfungsbe-
reich Elektrotechnische Anlagen und Betriebsmittel 
statt. 

(2) Im Prüfungsbereich Elektrotechnische Anlagen 
und Betriebsmittel hat der Prüfling nachzuweisen, dass 
er in der Lage ist, 

1. technische Unterlagen auszuwerten, technische Pa-
rameter zu bestimmen, Arbeitsabläufe zu planen 
und abzustimmen und Material und Werkzeug zu 
disponieren, 

2. Anlagenteile zu montieren, zu verdrahten, zu verbin-
den und einzustellen und Sicherheitsregeln, Unfall-
verhütungsvorschriften und Umweltschutzbestim-
mungen einzuhalten, 

3. die Sicherheit von elektrischen Anlagen und Be-
triebsmitteln zu beurteilen und elektrische Schutz-
maßnahmen zu prüfen,  

4. elektrische Systeme zu analysieren und Funktionen 
zu prüfen und Fehler zu suchen und zu beseitigen 
und  

5. Produkte in Betrieb zu nehmen, zu übergeben und 
zu erläutern, die Auftragsdurchführung zu doku-
mentieren und technische Unterlagen einschließlich 
der Prüfprotokolle zu erstellen. 

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzufüh-
ren. Während der Durchführung wird mit ihm ein situa-
tives Fachgespräch geführt. Darüber hinaus hat er Auf-
gaben, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen, 
schriftlich zu bearbeiten. 

(4) Die Prüfungszeit beträgt insgesamt 10 Stunden. 
Davon entfallen 8 Stunden auf die Durchführung 
der Arbeitsaufgabe. Innerhalb dieser Zeit dauert das 
situative Fachgespräch höchstens 10 Minuten. Auf 
die schriftliche Bearbeitung der Aufgaben entfallen 
120 Minuten. 

§ 9 

Inhalt von Teil 2 

(1) Teil 2 der Gesellenprüfung erstreckt sich auf 

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr-
stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge-
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 
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(2) In Teil 2 der Gesellenprüfung sollen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand 
von Teil 1 der Gesellenprüfung waren, nur insoweit ein-
bezogen werden, als es für die Feststellung der beruf-
lichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

§ 10 

Prüfungsbereiche von Teil 2 

Teil 2 der Gesellenprüfung findet in den folgenden 
Prüfungsbereichen statt:  

1. Kundenauftrag,  

2. Systementwurf,  

3. Funktions- und Systemanalyse sowie  

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

§ 11 

Prüfungsbereich 
Kundenauftrag 

(1) Im Prüfungsbereich Kundenauftrag hat der Prüf-
ling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,  

1. Kundenaufträge zu analysieren, Informationen zu 
beschaffen, technische und organisatorische 
Schnittstellen zu klären und Lösungsvarianten unter 
technischen, betriebswirtschaftlichen und ökologi-
schen Gesichtspunkten zu bewerten und auszu-
wählen, fachbezogene Probleme und deren Lö-
sungen kundenbezogen darzustellen sowie seine 
Vorgehensweise zu begründen,  

2. Teilaufgaben festzulegen, Auftragsabläufe zu planen 
und abzustimmen, Planungsunterlagen zu erstellen 
sowie Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten am Ein-
satzort zu berücksichtigen, 

3. Kundenaufträge durchzuführen, Funktion und Sicher-
heit elektrischer und elektronischer Anlagen zu prü-
fen und zu dokumentieren, Normen und Spezifika-
tionen zur Qualität und Sicherheit der Anlagen zu 
beachten sowie Ursachen von Fehlern und Mängeln 
systematisch zu suchen,  

4. Systeme oder Systemkomponenten freizugeben 
und an Kunden und Kundinnen zu übergeben, sie 
in die Bedienung einzuführen, ihnen Fachauskünfte 
auch unter Verwendung englischer Fachbegriffe zu 
erteilen, Abnahmeprotokolle anzufertigen, Arbeits-
ergebnisse und Leistungen zu dokumentieren und zu 
bewerten, Geräte- oder Systemdaten und -unterla-
gen zu dokumentieren und  

5. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, die Digitalisierung der Arbeitswelt, die be-
triebliche und technische Kommunikation, das Pla-
nen und Organisieren der Arbeit, das Bewerten der 
Arbeitsergebnisse und deren Qualität zu berück-
sichtigen sowie die Sicherheit von elektrischen 
Anlagen und Betriebsmitteln zu beurteilen. 

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind zugrunde 
zu legen:  

1. in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 
das Errichten, Ändern oder Instandhalten einer ge-
bäudetechnischen Anlage und 

2. in der Fachrichtung Automatisierungs- und System-
technik das Errichten, Ändern oder Instandhalten ei-
ner Automatisierungsanlage.  

Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Tätigkeiten 
und technischen Anlagen zugrunde zu legen sind. 

(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe, die einem 
Kundenauftrag entspricht, durchzuführen. Während 
der Durchführung wird mit ihm ein situatives Fachge-
spräch über die Arbeitsaufgabe geführt. 

(4) Die Prüfungszeit beträgt insgesamt 16 Stunden, 
davon entfallen auf das situative Fachgespräch höchs-
tens 20 Minuten. 

§ 12 

Prüfungsbereich 
Systementwurf 

(1) Im Prüfungsbereich Systementwurf hat der Prüf-
ling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,  

1. eine technische Problemanalyse durchzuführen und 
unter der Einhaltung von Vorschriften und der 
Berücksichtigung von technischen Regelwerken, 
Wirtschaftlichkeit und Betriebsabläufen Lösungs-
konzepte zu entwickeln, 

2. Anlagenspezifikationen festzulegen, elektrotechni-
sche Komponenten und Software auszuwählen, 
Schaltungsunterlagen anzupassen sowie Standard-
software anzuwenden und 

3. Datenschutz und Informationssicherheit zu berück-
sichtigen. 

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind  

1. in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 
der Entwurf einer Änderung einer gebäudetechni-
schen Anlage und 

2. in der Fachrichtung Automatisierungs- und System-
technik der Entwurf einer Änderung einer Automati-
sierungsanlage zugrunde zu legen. 

(3) Der Prüfling hat Aufgaben schriftlich zu bear-
beiten. 

(4) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 

§ 13 

Prüfungsbereich 
Funktions- und Systemanalyse 

(1) Im Prüfungsbereich Funktions- und Systemana-
lyse hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage 
ist,  

1. Schaltungsunterlagen und Anlagendokumentationen 
auszuwerten, Mess- und Prüfverfahren sowie Diag-
nosesysteme auszuwählen, 

2. funktionelle Zusammenhänge in Anlagen zu analy-
sieren, Programme zu analysieren und zu ändern, 
Diagnosesysteme anzuwenden und Signale an 
Schnittstellen funktionell zuzuordnen und 

3. Diagnosen nach Nummer 2 auszuwerten und an-
hand der Diagnosen Fehlerursachen zu beseitigen 
sowie elektrische Schutzmaßnahmen zu bewerten. 

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist zugrunde zu 
legen:  

1. in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 
die Analyse einer gebäudetechnischen Anlage und 
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2. in der Fachrichtung Automatisierungs- und System-
technik die Analyse einer Automatisierungsanlage. 

(3) Der Prüfling hat Aufgaben schriftlich zu bear-
beiten. 

(4) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 

§ 14 

Prüfungsbereich 
Wirtschafts- und Sozialkunde 

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 
Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt 
darzustellen und zu beurteilen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen 
sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu be-
arbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

§ 15 

Gewichtung der 
Prüfungsbereiche und Anforderungen 
für das Bestehen der Gesellenprüfung 

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsberei-
che sind wie folgt zu gewichten:  

1. Elektrotechnische Anlagen 
und Betriebsmittel                         mit 30 Prozent,  

2. Kundenauftrag                              mit 36 Prozent,  

3. Systementwurf                              mit 12 Prozent,  

4. Funktions- und System- 
analyse                                mit 12 Prozent sowie  

5. Wirtschafts- und Sozialkunde          mit 10 Prozent. 

(2) Die Gesellenprüfung ist bestanden, wenn die 
Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung 
einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 16 – wie 
folgt bewertet worden sind: 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindes-
tens „ausreichend“, 

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausrei-
chend“,  

3. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens 
„ausreichend“,  

4. in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von 
Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und 

5. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenü-
gend“.  

Über das Bestehen nach Satz 1 ist ein Beschluss nach 
§ 35a Absatz 1 Nummer 3 der Handwerksordnung zu 
fassen. 

§ 16 

Mündliche Ergänzungsprüfung 

(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine 
mündliche Ergänzungsprüfung beantragen. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben,  

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche 
gestellt worden ist:  

a) Systementwurf,  

b) Funktions- und Systemanalyse oder  

c) Wirtschafts- und Sozialkunde, 

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buch-
stabe a, b oder c schlechter als mit „ausreichend“ 
bewertet worden ist und 

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Be-
stehen der Gesellenprüfung den Ausschlag geben 
kann.  

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
der Prüfungsbereiche nach Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a, b oder c durchgeführt werden. 

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll mindes-
tens 15 Minuten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und 
das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis 2:1 zu gewichten.  
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